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Die Gewerbesteuer kommt wieder zu den örtlichen
Gemeinden zurück

Das Parlament hat am 21. Juni 2010 die

Gesetzmodifizierung verabschiedet, nach

der die Aufgaben bezüglich der

Gewerbesteuer wieder zurück zu den

örtlichen Gemeindeverwaltungen

kommen. Auf Grund des Gesetzes LVII.

aus dem Jahre 2010 müssen sämtliche

Steuerverpflichtungen ab 29. Juni 2010

wieder bei den örtlichen Steuerämtern

erfüllt werden.

Auf Grund der Obigen müssen die

Meldepflichten bezüglich

steuerpflichtiger, ständiger oder

vorübergehender Tätigkeiten ab 29. Juni

2010 bei den zuständigen, örtlichen

Steuerbehörden erfüllt werden, weiterhin

wenn die Tätigkeit am 29. Juni 2010 oder

danach beendet wird, muss auch diese

der örtlichen Steuerbehörde gemeldet

werden.

Die staatliche Steuerbehörde empfängt

die Einzahlungen mit der Lastschrift von

28. Juni 2010 noch und die Einzahlungen

bezüglich örtlicher Gewerbesteuer

werden danach ohne Bearbeitung dem

Steuerzahler zurücküberwiesen.

Wir machen Sie darauf aufmerksam,

dass die, am 15. September 2010

fälligen Vorsteuerzahlungen schon

wieder der örtlichen Steuerbehörde

gezahlt werden müssen.

Die, ab 1. Januar 2010 gültige Verordnung

bleibt unverändert, nach der die

Steuervorauszahlung der örtlichen

Gewerbesteuer durch Selbsterklärung

gemeldet werden muss und zwar

zusammen mit der Jahressteuererklärung.

Als neues Element ist erschienen – ähnlich

zur Körperschaftssteuer – dass über die

Auffüllung der Gewerbesteuer muss auch

eine Erklärung der örtlichen Steuerbehörde

bis zum 20. des letzten Monats des

Steuerjahres, auf einem Formular

eingereicht werden.

Falls bei einem Steuersubjekt eine Revision

im Gange ist, die auch die örtliche

Gewerbesteuer betrifft, wird diese von der

staatlichen Steuerbehörde beendet, aber

die Ergebnisse und Daten der Revision

werden der örtlich zuständigen

Steuerbehörde weitergeleitet, die – falls

notwendig – das Verfahren fortsetzt bzw.

abschließt.

Infolge der Modifizierung entfällt die früher

bestimmte Zweijahresfrist der Verjährung

der Steuerbemessung, an dieser Stelle

muss die allgemeine Verjährungsfrist laut

Steuergesetz angewandt werden.

Falls Sie noch Fragen zu den oben

dargestellten Sachverhalten haben,

wenden Sie sich bitte an Frau Szilvia Nagy

(Tel: +36 1 461 9365, E-Mail:

szilvia.nagy@hu.pwc.com).

kommen.
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